
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Wir geben bekannt, dass der Prospekt für die Investmentfonds DSC EUR Bond 
Fund, DSC USD Bond Fund, Nippon Portfolio, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, 
sowie für den Investmentfonds DSC Equity Fund, Umbrella-Konstruktion gem. § 47 
InvFG 2011, mit den Teilfonds DSC Equity Fund – Communication Services, DSC 
Equity Fund – Consumer Discretionary, DSC Equity Fund – Consumer Staples, DSC 
Equity Fund – Energy, DSC Equity Fund – Healthcare, DSC Equity Fund – 
Industrials, DSC Equity Fund – Information Technology, DSC Equity Fund – 
Materials, DSC Equity Fund – Utilities, DSC Equity Fund - Finance in folgenden 
Punkten geändert wurde: 
Abschnitt I 
Punkt 2: Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter Fonds 
Punkt 3: Angaben über die Verwaltungsgesellschaft (Änderung der Mitglieder des 
Aufsichtsrates) 
Punkt 6: Angabe zu an Dritte delegierte Tätigkeiten 
Abschnitt II  
Punkt 3: Aktualisierung der Angaben der anwendbaren Steuervorschriften  
Punkt 7: Aktualisierung der Angaben zur Auflösung des Fonds 
Punkt 10: Aktualisierung der Angaben der Modalitäten und Bedingungen des 
Rückkaufs und der Rücknahme der Anteile sowie Voraussetzungen, unter denen 
der Rückkauf und die Rücknahme ausgesetzt werden können 
Punkt 10a: Neue Angaben zu Liquiditätsmanagement-Instrumenten 
Punkt 17.2.: Konkretisierung zu den Kosten der Depotbank 
Weiters wurden bei den Fonds Nippon Portfolio, DSC USD Bond und DSC Equity 
Fund in Abschnitt II, Punkt 20.4. die bisherigen Ergebnisse des Fonds aktualisiert.  
Außerdem wurden bei den Fonds Nippon Portfolio und DSC Equity Fund in 
Abschnitt II, Punkt 14 die Angaben zu den ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen konkretisiert sowie beim DSC Equity Fund in Abschnitt II, Punkt 14 die 
Angaben zu Subfonds konkretisiert.  
Darüber hinaus wurden folgende Anpassungen an das Muster der VÖIG 
vorgenommen:  
Abschnitt II Punkt 15: Konkretisierung zu den Techniken und Instrumenten der 
Anlagepolitik, insbesondere zu Derivaten 



Abschnitt II Punkt 16: Neue Angaben beim Risikoprofil des Fonds zu dem Risiko 
des Einsatzes von Liquiditätsmanagement-Instrumenten einschließlich der 
Aussetzung der Rücknahme der Anteile und der Abspaltung des Fondsvermögens 
Die Prospekte treten, sofern im Prospekt nicht anders angeführt - ausgenommen 
der Angaben zu Liquiditätsmanagement-Instrumenten - mit 02. April 2026 in Kraft. 
Die Angaben zu Liquiditätsmanagement-Instrumenten treten mit 16. April 2026 in 
Kraft. 
Der gemäß § 131 InvFG 2011 erstellte, aktualisierte Prospekt, in dem die 
angeführten Änderungen eingearbeitet sind, sowie die zum Inkrafttreten der 
Prospekte gültigen Basisinformationsblätter („BIB“) gemäß EU-VO 1286/2014 
liegen gemäß § 136 InvFG 2011 bei der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
(Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 
Wien, Schwarzenbergplatz 16, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur 
Verfügung. 

 


